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VI (Restitutio wegen Aungerechter Schadloshaltung
und Fundverheimlichung.) Firmianus wird beſtohlen um
V  en Im erte von Er hat die Ueberzeugung, 2

Im
könne das nur Neſtor gethan aben, da dieſer allein von allen, die

auſe 7 im Rufe zweifelhafter Ehrlichkeit Er Unter⸗
Ucht aher heimlich deſſen achen, nde zwar von den abhanden
gekommenen Gegenſtänden keinen, wohl aber die Geldbörſe Neſtors,
aus welcher EL ohne Bedenken als Entſchädigung ſich
nimmt. Erſt nach vier Jahren kommen ihm gelegentli eines ähn⸗
en a  E ernſte Zweifel, ob ETL dem Neſtor nicht vielleicht Un
recht ethan habe Er rag nun den Beichtvater, ob das eld
wohl mit Em ewiſſen ehalten Urfe L Entſcheidung muſs
der Beichtvater geben?

Es rag ſich hier unächſt, ob Firmianus auf den bezeichneten
run hin zu einer geheimen Schadloshaltung berechtigt war  * ſodann
aber auch, ob ETL iellei als POSSESS0T bonae Hdei eine Verjährung
geltend machen könne. Was die —40 rage betrifft, ſo iſt ieſelbe offenbar

verneinen. Um zu einer geheimen Schadloshaltung berechtigt 3u
ſein, muſs man einen icheren, nicht bloß einen wahrſchein⸗
en Rechtsanſpruch beſitzen, wenigſtens muſs die quaestio
ACti. worauf ſich der Rechtsanſpruch ründet, außer Zweifel ſtehen
enn auch bezüglich der quaestio Iuris von vielen Auctoren nicht
immer eine volle Sicherheit gefordert wird Firmian aber hat keinen
ſicheren Beweis afür, daſs Neſtor wirklich der leb iſt Der rund,
auf welchen ETL eine Ueberzeugung ſtützt, iſt ein rein negativer: 1
1e nicht, wer on der Thäter ſein könnte Das iſt ein ſehr
trügeriſches rgument, welches wohl eine ſubjective, aber keine objective
Ueberzeugung u geben vermag. ber Firmian war doch wenigſtens
ſubjectiv feſt überzeugt und hat nun ereits vier Jahre lang das
eld bona fide beſeſſen, während die geſetzliche Verjährungsfriſt für
bewegliche Uter (in Oeſterrei bloß drei ahre beträgt Darf EL
alſo nicht daraufhin das eld behalten? Die Entſcheidung dieſer
rage äng vor allem davon ab, ob der 1  22  . auf welchen hin
Firmian die beſeſſen hat, für eine rechtskräſtige Verjährung
genügen iſt Daſs eine 0CCulta Compensatio Obiective iiusta U

33

ber⸗
au einen genügenden Ite für eine Verjährung bieten kann, dürfte
ſich wohl nicht in Abrede ſtellen laſſen; denn einerſeits bildet eine
iUusta COmpensatio (Culta einen wahren Rechtstitel, wodurch das
Eigenthumsrecht einer Sache von einem Beſitzer auf einen anderen
übergeht, anderſeits aber ſetzt jede Verjährung voraus, daſs nicht
ein objectiv wahrer, ondern nur enn ſcheinbarer Rechtstitel
vorgelegen hat V

ndeſſen iſt zu bemerken, daſs nicht jeder ein
bare Rechtstitel genügt, ondern nur ein ſolcher, der bei einer ver-
nünftigen Betrachtung ern wahrer Ite zu ſein ſcheint, obſchon
ETL wegen eines chwer erkennbaren efecte kein wahrer Titel iſt
Firmian aber d bei vernünftiger Ueberlegung uſchwer einſehen
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können, daſs keine hinreichend icheren Gründe vorlagen, Neſtor
für den teb halten und ſich deſſen Börſe ohne weiteres ent⸗
ſchädigen dürfen, daſs EL keinen wahren Rechtstitel
beſaß Eine Verjährung kann darum ſeinen Gunſten nicht
geltend gemacht werden und eLrn iſt unbedingt zur Reſtitution zu
verpflichten.

Derſelbe Firmian fand vor fünf Jahren In einer entfernten
bei Gelegenheit eines Marktes Er en ſich ‘S ſei

unmöglich, den Eigenthümer da ermitteln, ſo viele (CUte bei
ſammen ſeien und behält einfach das Gefundene. Bei einer Miſſion
regt ſich ſein Gewiſſen nd * räg den Beichtvater, was EL
ſolle Dieſer tadelt ihn und ſagt, EL hätt  6 nach dem öſterreichiſchen)
Geſetze die Sache reimal In der Zeitung veröffentlichen müſſen;
aber jetzt ſolle EL den Armen geben, das übrige könne er,
eil eLW · anfangs quasi bona fide geweſen, ehalten. Der Beichtvater
beruhigte ſich Umſomehr bei dieſer Entſcheidung, weil gewöhnlich,auch wenn i der 1 verkündet wird, dies oder jenes ſei 2
funden worden, niemand die Sache reclamiert. Hat dieſer Beicht⸗
ater den rechten Weg eingeſchlagen?

Antwort Nach dem obrtlau des vorgelegten Falles ſchein
der Beichtvater ſich allerdings 45  ber den einzuſchlagenden Weg nicht
vollkommen klar geweſen zu ſein, obwohl eine Entſcheidung nicht
direct als unri  10 bezeichnet werden kann. Er muſste ſich vor
allem nach Möglichkeit arüber klar werden ſuchen, ob Firmian
wirklich bond Hde vorangegangen iſt, oder ob ſich die „Juas!i bonda
68* betrachtet als mala fdes darſtellte. War derſelbe
wirklich bona fide. iſt ihm trotz gewiſſenhafter Ueberlegung
kein ernſtliches edenken eine Handlungsweiſe gekommen,
dann darf EL ehalten; denn ein POSSESSOT bonae fidei iſt im
Beſitze der Sache elaſſen, enn ſpäter ein Zweifel aufſteigt,
der ohne ſeine formelle nicht mehr gelöst werden kann. Ein
rein materieller Fehler irmian ändert daran ni War hin⸗

Firmian ohne gewiſſenhafte Ueberlegung vorangegangen, oder
＋ EL die aufſteigenden edenken leichtfertig unterdrückt, ſo durfte
EL als DOSSESS0T malae fidei ni ehalten, ondern muſste alles
den Armen oder einem anderen g9 we zuwenden.
irmian bei ſeiner Handlungsweiſe einen bloß venialiter
baren Fehler egangen, ohne daſs ihm ern Tnſtes Bedenken 2
kommen wäre, ſo konnte der Beichtvater ihm ein entſprechendes
Almoſen als Buße auferlegen und das übrige laſſen, wie eS
thatſächlich gethan hat Um ſich leichter ein Urtheil über den frag
en Punkt bilden können, d der Beichtvater den Pönitenten
fragen ollen, ob das eld etwa In einem Portemonnaie oder einer
Brieftaſche oder in Verbindung mit andern beſonderen Kennzeichen
gefunden worden ſei und ob nichts davon gewuſst habe, daſs
man einen ſolchen Fund nach geſetzlicher Vorſchrift in der Zeitung
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ekannt machen müſſe agen wirklich olche Kennzeichen vor, auf
Grund deren der Eigenthümer ſich als ſolcher ausweiſen können
und kannte Firmian den geſetzlic vorgeſchriebenen Weg der Bekannt⸗
machung, dann muſste ſich bei einiger Ueberlegung agen, der
Eigenthümer werde dieſen Weg wahrſcheinli auch kennen und dann
gewiſs nicht unterlaſſen, die nächſten Nummern der Ian der betreffen⸗
den erſcheinenden Zeitungen durchzuſehen. In ſolchem Falle
alſo wäre eine bond Hdes kaum anzunehmen, beſonders enn der
Beichtvater Aaus dem ſonſtigen Verhalten des Pönitenten dieſen als
einen weniger gewiſſenhaften Mann kennen elernt 6

IJ LindenBlijenbeek.
VII Abwehr unehrerbietiger Zumuthungen.)!)

auſtina, die von ihrem Schwiegervater äufig verſucht wird, wei
zwar deſſen Verſuchungen mit Entſchiedenheit zurück, allein da ſie
aus gewiſſen ückſi

en nur die gewöhnlichen ittel der Abwehr
anwendet, kann ſie nicht jede unehrbare Berührung verhindern.
Denn ſchreien oder die Sache threm Manne anzuzeigen etraut
ſie ſich nicht, weil ſie mit run ürchtet, eS önnten daraus
Aergernis, b  6 Feindſchaft zwiſchen ater und Sohn und an⸗
dere nicht geringe (be. ent ehen

En Hat ſich auſtina durch ihre Handlungsweiſe
einer ſchweren un chuldig gemacht? II ſt ſie verpflichtet 1
ſchreien oder die Sache ihrem Manne anzuzeigen?

Antwort auf die rage Um dieſe rage richtig
mebeantworten, müſſen wir eine Bemerkung vorausſchicken.

Frauensperſon, die von ännern durch äußerliche unehrbare cte
verſucht wird, kann in dreifacher Weiſe eine eré unde begehen

Wenn ſie ihre Zuſtimmung äußerli zu erkennen gibt durch
Lachen und Scherzen oder durch Aufſuchen der Gelegenheit; enn
ſie nicht wenigſtens die gewöhnlichen ittel der Abwehr anwendet;

enn ſie zwar dergleichen Zumuthungen äußerli ablehnt, aber
QAbet Im Innern freiwilliges Wohlgefallen hat ies vorausgeſchickt
antworten wir: auſtina hat ſich In keinerlei Weiſe chwer ver⸗
ündigt: nicht durch einen äußerlichen Act der Zuſtimmung, da
ſie 10 die unehrbaren Zumuthungen entſchieden zurückweist; nicht
durch Unterlaſſung des erforderlichen Widerſtandes, da ſie die ge⸗
wöhnlichen ittel der Abwehr anwendet, zu den außergewöhnlichen
iſt ſie aber nicht verpflichtet, wie wir in der Antwort auf die
II rage ehen werden; endlich iſt nicht anzunehmen, daſs ſie
ſich durch freiwilliges innerliches Wohlgefallen verſündigt, da e ſich
in unſerem Falle Um ganz unerwünſchte Anfechtungen von eite
eines alten, abgelebten annes handelt. aher kann man mit

Es iſt 3u bemerken, daſs der Unterzeichnete dieſen Moraleaſus auch mn
der „Reésolutio CasuuIII Conscientiae, qui IN dioecesi ridentinda propositi sunt
discutiendi PrO d 18878 in lateiniſcher Sprache bearbeitet hat


